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Schulfrieden – ein Phantom
Aller Rederei zum Trotz: der schulfrieden wurde immer 

wieder gebrochen

Bevor der Volksentscheid zur 
Primarschule entschieden war, 
haben CDU, SPD und Grüne 
2010 einen Schulfrieden ge-
schlossen. Der beinhaltete, dass 
nach der lächendeckenden Ein-
führung der Primarschule die 
Schulstruktur in Hamburg 10 
Jahre lang nicht verändert wird. 
Nur – der Volksent-
scheid ging anders 
aus, die Primarschule 
wurde nicht einge-
führt. Dem „Schul-
frieden“ wurde die 
Grundlage entzogen!

Dennoch gehen 
die Parteien weiter 
davon aus, dass es 
einen 10-jährigen 
Friedenspakt zur 
Schulstruktur gibt. 
Abgesehen davon, 
dass dies in einer 
Demokratie schon 
als ein sehr merk-
würdiges Verfahren 
anmutet, muss ange-
merkt werden, dass 
dieser Pakt von den 
Protagonisten dieses 
Verfahrens regelmä-
ßig gebrochen wird, 
z.B. beim Abschu-
lungsverbot vom 
Gymnasium ab Klas-
se 7. Zwischen 20 
und 25 Prozent eines 
Jahrgangs werden bis 
Klasse 11 vom Gym-
nasium zur Stadtteil-
schule „umgeschult“. 

Aber es gab auch Änderungen 
im Schulgesetz. So wurde z.B. 
auf Vorschlag von Herrn Scheu-
erl 2012 – ohne Diskussion – das 
Recht auf Halbtagsschule ins 
Schulgesetz geschrieben:

§ 13 (2a): „Die Behörde stellt 
sicher, dass ein regional ausge-
wogenes Angebot Halbtagsbe-

schulung in zumutbarer Entfer-
nung zum Wohnort besteht.“ 

Und 2013 wurde auf Druck 
von CDU und FDP von § 42 (6) 
Gebrauch gemacht:

„Der Senat wird ermächtigt, 
das Verfahren, die individuellen 
und organisatorischen Voraus-
setzungen und den Zeitpunkt der 

Übergänge durch Rechtsverord-
nung zu regeln.“

Es wurde so geregelt, dass 
Schüler und Schülerinnen von 
der 10. Klasse Gymnasium auf 
die 11. Klasse einer Stadtteil-
schule wechseln können. 

Beides übrigens Strukturfra-
gen!

An einer Stelle verstößt die 
Bildungsbehörde sogar gegen 
das Schulgesetz. In § 42 (4) 
steht:

„Am Ende des ersten Halbjah-
res der Jahrgangsstufe 4 gibt die 
Zeugniskonferenz eine Einschät-
zung zur weiteren Schullauf-
bahn ...Die Grundlagen und die 

Einschätzung der Schule 
sind den Sorgeberech-
tigten auszuhändigen 
und im Schülerbogen zu 
dokumentieren. Die Sor-
geberechtigten entschei-
den nach eingehender 
fachlich-pädagogischer 
Beratung durch die Klas-
senlehrerin oder den 
Klassenlehrer und gege-
benenfalls weitere Lehr-
kräfte, welche Schulform 
die Schülerin oder der 
Schüler im Anschluss an 
die Grundschule besu-
chen soll (Elternwahl-
recht).“ 

Jetzt gibt es eine Schul-
formempfehlung:

Die Schülerin/der 
Schüler wird ihren / sei-
nen Bildungsgang nach 
derzeitigem Stand 
● in der Stadtteilschule
● in der Stadtteilschu-
le oder im achtjährigen 
Gymnasium erfolgreich 
fortsetzen können.

Damit keine Missver-
ständnisse aufkommen: 
So sehr man die indivi-
duelle Entscheidung der 

Eltern nachvollziehen kann und 
wohl auch respektieren muss, so 
muss man doch den Finger in die 
Wunde legen, die allein die Poli-
tik zu verantworten hat, wenn es 
um die strukturelle Benachteili-
gung der Stadtteilschulen geht.

DoRA HEyEnn, mdbü

JoAcHim GEFFERs

Ob es ein Straßenfeger wird, bleibt abzuwarten, aber man 

hört die Signale...
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